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Sitzungstermine 2022 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  23.  27.  22.   14.   13. 

Hauptausschuss  09. 30.  18.   24.   30.  

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  16.  06. 25.    07.   07. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege 27.    05.      25.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  03.   19.   18.   24.  

Integrationsrat    28.      27.   

Jugendhilfeausschuss   03.  12.      16.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  07.        24.   

Rechnungsprüfungsausschuss        31.    05. 

Schul- und Sportausschuss 20. 10.      17.   10.  

Sozialausschuss  02.   04.      09.  

Stadtentwicklungsausschuss 26.  09.  11.   10. 28.  23.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss      23.     03.  
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Ablauf von Ruhe- und Nutzungsrechten an Wahlgräbern auf Nord-, Süd-, Hauptfriedhof 
 
Das Ruhe- und Nutzungsrecht folgender Wahlgrabstätten ist bereits abgelaufen: 

Friedhof Feld Linie Grab 
Ende Nut-
zungsrecht 

zuletzt bekannte/r Nutzungsbe-
rechtigte/r 

Haupt 1 6 016+017 09.09.2020 Mosblech, Günter 
Haupt 3 14 009+010 27.02.2019 Becker, Gudrun 
Haupt 4 19 001+002 15.10.2019 Schuntermann, Elke 
Haupt 4 21 021+022 21.08.2018 Backes, Gretel 
Haupt 5 9 010+011 14.02.2019 Baus, Alfred 
Haupt 6 4 007+008 17.07.2020 Stadt Hilden, 
Haupt 6 5 019+020 12.06.2021 Odendahl, Maria Johanna 
Haupt 6 6 004+005 21.01.2019 Müller, Dieter 
Haupt 6 18 016+017 23.12.2018 Hamcher, Friedhelm 
Haupt 7 4 5 20.09.2019 Rüttger, Uwe 
Haupt 7 12 021+022 01.09.2019 Adrian, Rosemarie 
Haupt 8 11 26 17.04.2020 Tauscher, Otto 
Haupt 8 12 13 05.06.2019 Hofer, Maria 
Haupt 12 3 019 + 020 26.12.2018 Volk, Doris 
Haupt 12 3 025+026 31.12.2020 Anger, Hans Friedrich Georg 
Haupt 12 5 001+002 29.05.2021 Steinberg, Angela 
Haupt 13 1 3 09.01.2021 Weiske, Ingeborg 
Haupt 18 23+24 008+009 31.03.2019 Peters, Hans-Ulrich 
Haupt 19 5 015+016 19.04.2020 Wortmann, Else 
Haupt 20 13 008+009 26.10.2019 Kidzun, Gertrud 
Haupt 21 6 001a 02.09.2018 Jacob, Jutta 
Haupt 22 9 023+024 24.05.2018 Schütz, Änne 
Haupt 22 21 016+017 08.07.2019 Kamerichs, Margret 
Haupt 23 1 001+002 25.01.2020 Reuter, Christel 
Haupt 23 4 5 01.04.2020 Pauly, Hedwig 
Haupt 24 4 004+005 09.10.2020 Winkes, Swantje 
Haupt 26 3 4 29.12.2020 Kuhrig, Manfred 
Haupt 26 3 9 21.04.2018 Könenberg, Amalie 
Haupt 27 1 012+013 04.02.2019 Altmeyer, Elisabeth 
Haupt 43 14 012+013 06.09.2020 I. Többen und I. Bischof, 
Haupt 44 5 005-007 06.04.2021 Richter Ursula 
Haupt 46 1 020+021 20.03.2019 Allam, Irmgard 
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Haupt 46 1 034+035 21.12.2019 Wolf, Elfriede 
Haupt 47 22 011+012 13.11.2019 Kaim, Alfred 
Nord 20 5 004+005 16.03.2019 Strankmann, Michael 
Nord 23 4 007-009 05.08.2019 Kaiser, Hans-Joachim 
Nord 25 6 10 10.08.2018 Arle, Mathilde 
Nord 25 11 12 13.06.2021 Bartels, Margarete 
Nord 26 2 3 27.08.2019 Barocke, Günter 
Nord 26 2 13 10.12.2019 Hoffmann, Helene 
Süd 2 3 004+005 07.03.2020 Lagemann, Ursula 
Süd 6 12 007+008 04.01.2019 Wöhrmann, Herbert 
Süd 8 10 029+030 15.05.2018 Sachse, Andrea 
Süd 8 13 021-023 14.01.2020 Pülscher, Eveline 
Süd 8 14 017+018 04.06.2021 Korries, Ursula 
Süd 9 11 011-013 29.08.2018 Großmann, Sandra 
Süd 12 2 001+002 09.02.2020 Maschke, Paul 
Süd 12 5 005+006 25.08.2019 Mann, Doris 
Süd 14 5 003+004 27.11.2020 Ihnen, Franz Weerth 
Süd 16 4 007+008 23.07.2020 Kinast, Manfred 
Süd 17 3 001+002 26.06.2019 Lücker, Claudia 
Süd 17 5 001a 27.03.2021 Paetsch, Iris 
Süd 18 3 005+006 26.02.2020 Brill, Franz Josef 
Süd 20 01c 013+014 28.10.2020 Lautenbach, Eva 
Süd 20 8 011+012 09.05.2019 Kösemehmetoglu, Sükriye 
Süd 21 2 3 18.11.2019 Weichhardt, Roman 
Süd 22 2 001a+002a 10.08.2019 Grenke, Elzbieta 
Süd 24 1 001+002 08.03.2019 Steckel, Uwe 
Süd 24 2 003+004 27.04.2020 Richter, Martha 
Süd 24 3 003+004 18.09.2018 Larisch, Leokadia 
Süd 24 5 009+010 25.10.2020 Maiber, Natalia 
Süd 24 5 013+014 09.09.2020 Mai, Anna 
Süd 24 6 009+010 28.05.2021 Haubrich, Heinrich 
Süd 24 7 18 13.03.2021 Leuchtmann, Waltraut 

 
Nach § 15 Abs. 6 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden in der zurzeit gültigen Fassung wird 
hiermit bekannt gemacht, dass das jeweilige Nutzungsrecht an den aufgeführten Wahlgrabstätten auf 
den Friedhöfen (Haupt-, Nord, oder/und Südfriedhof) der Stadt Hilden abgelaufen ist. 
 
Da die Verlängerung des jeweiligen Nutzungsrechtes von den Berechtigten bisher nicht beantragt wor-
den ist, wird über die Grabstätten ab dem 
 

24.03.2022 
 

anderweitig verfügt, es sei denn, die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird bis zu diesem Zeitpunkt 
beantragt.  
 
Gemäß §27 (2) und § 28 (7) der Friedhofsatzung werden die Nutzungsberechtigten der Grabstätten 
hiermit gebeten, Gräber bis zum  
 

23.03.2022 
 

einzuebnen, sowie Pflanzen, Grabsteine und sonstiges Grabzubehör abzuräumen. 
 
Die nach dem vorgenannten Datum noch auf den Grabstätten vorhandenen Grabeinrichtungen werden 
abgeräumt und beseitigt. Zur Aufbewahrung ist die Stadt Hilden nicht verpflichtet. 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Hanke 
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2. 3. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grund-
stücksentwässerungsanlagen in der Stadt Hilden 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 
1, 2, 4, 6, 7, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08. Sep-
tember 2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswasser-
gesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden 
Fassung sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 
08. Juli 2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016. S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat 
der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen be-
trägt 

 
 a) bei Kleinkläranlagen 26,59 € je angefangenen m³ abgefahrenen Anlageninhaltes, 
 b) bei abflusslosen Gruben 20,44 € je angefangenen m³ abgefahrenen Anlageninhaltes. 

 
§ 2 

 
Diese 3. Nachtragssatzung zur „Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in der Stadt Hilden“ tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 3. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur „Satzung über die Entsorgung des Inhaltes 
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Hilden“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die oben ge-
nannte Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

3. 4. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Satzung über die Gebühren für die Entwässerung der 
Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 13.12.2017 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 
1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08. 
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September 2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Lan-
deswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, 
S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils 
geltenden Fassung sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgaben-
gesetz vom 08. Juli 2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016. S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 1,88 € und setzt sich zusammen aus 
einer Schmutzwasserreinigungsgebühr (1,05 € je m³ Schmutzwasser) und einer Schmutzwas-
serableitungsgebühr (0,83 € je m³ Schmutzwasser). 

 
2. § 5 erhält folgende Fassung: 
 

Die Niederschlagswassergebühr für Grundstücksflächen nach 4 Abs. 1 dieser Satzung beträgt je 
angefangenen m² bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte Grundstücksfläche 0,95 €. 

 
 

§ 2 
 
Diese 4. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur „Satzung über die Gebühren für die Entwässerung der 
Grundstücke im Stadtgebiet Hilden“ vom 13.12.2017 tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur „Satzung über die Gebühren für die Entwäs-
serung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden“ vom 13.12.2017 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die oben ge-
nannte Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
b) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Hilden, den 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

4. 16. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hilden 
vom 25.04.2008 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), der §§ 3 und 4 
des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) und der §§ 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), jeweils in den zur Zeit gültigen Fassun-
gen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende 16. Nachtragssatzung zur 
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) vom 25.04.2008 beschlossen:  
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§ 1  
 
Die “ Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßen-
reinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hilden vom 25.04.2008 in der z. Zt. gültigen Fassung“ 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
  

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(4) Bei einmaliger 14-täglicher Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter 

Grundstücksseite (Abs. 1 - 3), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die über-
wiegend  

 
  bei 14 tägl. 

Reinigung  
a) dem Fußgängerverkehr dient (Fußgängerzone)  1,46 €  

b) dem Anliegerverkehr dient (Anliegerstraße)  1,94 €  

c) dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im 
    Zusammenhang bebauten Ortsteilen dient (Haupterschließungsstraße)  1,75 €  

d) dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dient (Hauptverkehrsstraße)  1,55 €  

e) dem überörtlichen Durchgangsverkehr dient (Hauptverkehrsstraße)  1,36 €  
 
Wird eine Straße während des 14-täglichen Reinigungsintervalls gemäß den Festlegungen des Stra-
ßenverzeichnisses mehrmals gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend.  
 
§ 6 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
  

§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(6) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben.  

Die Benutzungsgebühren für den Winterdienst bemessen sich nach den Längen der das Grund-
stück erschließenden Straße (Erschließungsstraße) zugewandten  
Grundstücksseiten i.S. des § 6 Abs. 1 - 3 und den Winterdienstklassen 0 - 4.  

 Die Zugehörigkeit einer Straße zu den Winterdienstklassen 0 - 4 ergibt sich aus dem Straßenver-
zeichnis (§ 2 Abs. 1).  

 Die Benutzungsgebühr für den Winterdienst je Meter Grundstücksseite (Abs. 1 - 3) beträgt jährlich  
 

a) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 0   
  

1,64 € 

b) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 1   1,23 € 
  
c) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 2   

  
0,82 € 

d) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 3   
  

0,41 € 

e) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 4   0,00 € 
 

§ 2 
Inkrafttreten  

  
Die 16. Nachtragssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-
gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 16. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hil-
den vom 25.04.2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,  
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 15.12.2021  
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

5. 25. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der 
Stadt Hilden vom 14.12.1995 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in Verbindung mit der 
Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Hilden (Abfallentsorgungssatzung), jeweils in den z.Z. gel-
tenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende 25. Nach-
tragssatzung zur Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden 
beschlossen:  
 

§ 1  
 
Die “Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden in der z. Zt. gül-
tigen Fassung“ wird wie folgt geändert:  
 
§ 4 erhält folgende Fassung:  
 

§ 4  
Gebührenmaßstab und Gebührensatz  

 
(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühr richtet sich nach der Zahl der Abfallbehälter und 

der Häufigkeit des Einsammelns und Beförderns.  
 
Sie beträgt jährlich 
 

a. für jeden 40-l-Müllgroßbehälter 
52,80 € 

b. für jeden 60-l-Müllgroßbehälter 
79,20 € 

c. für jeden 80-l-Müllgroßbehälter 
105,60 € 

d. für jeden 120-l-Müllgroßbehälter 
158,40 € 

e. für jeden 140-l-Müllgroßbehälter 
184,40 € 

f. für jeden 240-l-Müllgroßbehälter 
316,80 € 

g. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 
871,20 € 

h. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 
1.016,40 € 

i. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 
1.452,00 € 
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j. für jede 120-l-Biotonne 
10,80 € 

k. für jede 240-l-Biotonne 
21,60 € 

 
 
bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern. 
 
 
Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich 
 

l. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 
1.742,40 € 

m. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 
2.032,80 € 

n. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 
2.904,00 € 

 
bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern. 
 
(2) Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Abfallsäcken beträgt die Gebühr je 

Abfallsack 5,00 €. 
Die Gebühr für die Abgabe von Restmüll am Wertstoffhof beträgt 6,00 € je angefangene 100 l 
(max. 0,5 m³). 
Die Gebühr für die Abgabe von Altholz am Wertstoffhof beträgt 4,00 € je angefangene 100 l (max. 
0,5 m³). 
Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Laubsäcken beträgt die Gebühr je Laubsack 
1,00 €. 
 

(3) Für den Austausch und die Lieferung von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen werden fol-
gende Gebühren erhoben: 

 
a.) Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen auf dem städt. Bauhof: 

 
je zu tauschendem Gefäß 5,00 € 

 
b.) Lieferung / Abholung / Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen an/vom 

anschlusspflichtigen Grundstück: 
 

je zu tauschendem Gefäß 10,00 € 

  
(4) Die Servicegebühr für die Dienstleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung  
 beträgt jährlich je Müllgefäß: 
 

a.) bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern 276,10 € 

b.) bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern 138,05 € 

c.) bei 4-wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern 69,03 € 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten des auf die erstmalige Inanspruchnahme der Service-
leistung folgenden Monats. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die Inanspruchnahme der 
Serviceleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung schriftlich abgemeldet wird. 

 
§ 4a enthält folgende Fassung: 
 

§ 4a 
 Gebühren für Zusatzleistungen 

 
(1) Für die Entsorgung von Bauschutt auf dem Zentralen Bauhof in Kleinmengen (ca. 100 ltr.) wird eine 

Sondergebühr erhoben.  
 Sie beträgt 6,00 € pro angefangene 100 Liter. 
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(2) Für die Abholung von Sperrmüll im Schnellservice (Abholung innerhalb von 3 Werktagen nach Ein-

gang der Anmeldung) wird eine Sondergebühr von 60,00 € erhoben. Ab einer dritten normalen Sperr-
gutanmeldung pro Kalenderjahr wird eine Gebühr von 20,00 Euro berechnet. 

 
(3) Für eine zusätzliche Entsorgung eines Sammelbehälters für Restmüll bzw. eines überfüllten oder 

überschweren Sammelbehälters gem. § 13 (3) AES wird 1/26 der Jahresgebühr nach § 4 (1) Bst. a 
- i berechnet. 

 
(4) Für eine zusätzliche Entsorgung eines nicht vorschriftsmäßig befüllten Sammelbehälters für Abfälle 

zur Verwertung gem. § 13 (4) AES wird 1/26 der Jahresgebühr nach § 4 (1) Bst. a - i berechnet. 
 
(5) Für eine zusätzliche Abholung eines Papiercontainers (1.100 ltr.) über den 4 wöchentlichen Turnus 

hinaus, wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 10,09 € erhoben.  
 
(6) Gebührenpflichtig für die Gebühren nach den Absätzen 1 – 5 ist derjenige, der die Leistung in An-

spruch nimmt. 
 
Die Gebühren nach den Absätzen 1 – 3 wird sofort fällig und ist auf dem Zentralen Bauhof in bar zu 
entrichten. Gebühren nach den Absätzen 4 – 5 sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Gebühren-
bescheides zu begleichen.  
Nicht im Gebührentarif aufgeführte Leistungen werden entsprechend dem Aufwand und den aktuellen 
Stundenverrechnungssätzen abgerechnet. 
 

 
§ 2 

 
Die 25. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung tritt am 1. Januar 2022 
in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 25. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Satzung über Gebühren zur Abfallentsor-
gungssatzung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 14.12.1995 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

6. 29. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe f der Gemeindeordnung NRW in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden in 
seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende 29. Nachtragssatzung für die Gebührensatzung für die Fried-
höfe der Stadt Hilden beschlossen: 
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§ 1 
 
Die Gebührensatzung vom 20.06.1996 für die Friedhöfe der Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) 
wird wie folgt geändert: 
 
Der gemäß § 1 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung zu dieser Satzung gehörende Gebührentarif er-
hält folgende Fassung: 
 
Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden vom 20.06.1996 
 

Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr € 

Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstellen 
1 Reihen- u. Wahlgräber 

1.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
- Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 

233,- 

1.1.2 anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten  
5. Lebensjahr - Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 

233,- 

1.1.3 Sternenkinder 119,- 
1.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre (20 Jahre Ruhe-

zeit) 
295,- 

1.2.2 anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

295,- 

1.3 Wahlgräber - je Stelle - (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.020,- 
1.4 Wahlgräber als Tiefengräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.630,- 
1.5 Nachträgliche Herrichtung einer Wahlgrabstelle als Tiefen-

grab 
für jedes Jahr der Ruhefrist 
(aufgerundet auf volle 
Jahre) 1/60 der Gebühr 
nach Tarif-Nr. 1.4  

1.6 Pflegefreie Reihengräber ab vollendetem 5. Lebensjahr (20 
Jahre Ruhezeit) 

  849,- 

2 Urnengräber 
2.1.1 Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit)  282,- 
2.1.2 anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit)  282,- 
2.2 Urnenwahlgräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.003,- 
2.3 Aschestreufeld (20 Jahre Ruhezeit)   534,- 
2.4 Baumbestattungen (20 Jahre Ruhezeit)   739,- 
2.5 Baumbestattungen (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.049,- 
2.6 Urnenwand (20 Jahre Ruhezeit) 2.114,- 
2.7 Urnenwand (30 Jahre Nutzungsrecht) 2.578,- 
2.8 Urnenerdkammer (20 Jahre Ruhezeit) 1.525,- 
2.9 Urnenerdkammer (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.989,- 
2.10  Begräbniswald 912,- 
3 Sonstige Erwerbskosten 
3.1 Wiedererwerb die jeweils volle Gebühr 

nach Tarifstelle 1 
3.2 Verlängerung des Nutzungsrechts Unter Beachtung der Ru-

hezeit (§ 10 der Friedhofs-
satzung) für jedes Jahr der 
Verlängerung (aufgerundet 
auf volle Jahre) 1/30 der 
Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3, 
1.4, 2.2, 2.5, 2.7 oder 2.9 

3.3 Hinzuerwerb einer Grabstelle gemäß § 15 Abs. 3 der Fried-
hofssatzung 

Unter Beachtung des Nut-
zungsrechts an der bereits 
innehabenden Grabstelle 
für jedes Jahr der Nut-
zungsdauer (aufgerundet 
auf volle Jahre) 1/30 der 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr € 

Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3, 
1.4, 2.2, 2.5, 2.7 oder 2.9 

3.4 Umschreibung des Nutzungsrechts Neuregelung in der Tarif-
stelle Sonstige Gebühren 

4 Grabbereitung: 
(Eingeschlossen sind Grabanfertigung, Grabausschmückung, Grabschließung 
und Kranzüberführung) 

4.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - 
Kindergräber 

 78,- 

4.1.1 Anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollend.5. Le-
bensjahr - Kindergräber 

 78,- 

4.1.2 Sternenkinder 39,- 
4.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre 370,- 
4.2.1 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre 370,- 
4.3 Wahlgräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - Kin-

dergräber - auch bei Anfertigung eines Tiefengrabes 
 78,- 

4.4 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre 427,- 
4.4.1 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre-Sondergröße 572,- 
4.5 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre als Tiefengrab 572,- 
4.6 Urnen-Reihengräber 102,- 
4.6.1 Anonyme Urnen-Reihengräber 128,- 
4.7 Urnen-Wahlgräber 102,- 
4.7.1 Baumbestattungen 102,- 
4.7.2 Urnenwand   78,- 
4.7.3 Urnenerdkammer   78,- 
4.7.4 Begräbniswald 128,- 
4.8 Für Aschebeisetzungen in für Erdbestattungen bestimmte 

Wahlgräber 
102,- 

 
4.10 Tieferlegung von Gebeinen bei nachträglicher Herrichtung 

einer Wahlgrabstätte als Tiefengrab 
Gebühr nach Tarif-Nr. 5.2, 
4.11 jeweils in voller Höhe 
und Gebühr nach 
Tarif-Nr.1.5 

4.11 Zwei gleichzeitige Sargbeisetzungen in einem Tiefengrab Gebühr nach Tarif-Nr. 4.5 
5 Ausgrabungen / Umbettungen 
5.1 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr vor Ablauf der Ruhe-

zeit 
1.013,- 

5.2 Personen über 5 Jahre vor Ablauf der Ruhezeit                3.038,- 
5.3 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr nach Ablauf der Ru-

hezeit 
633,- 

5.4 Personen über 5 Jahre nach Ablauf der Ruhezeit 650,- 
5.5 Urnen 509,- 
5.6 Wiederbeisetzung auf Friedhöfen der Stadt Hilden 

In den Gebühren sind die Kosten für Gebeinsärge und für 
an Grabanlagen entstehende Schäden sowie Gestellung 
von Hilfskräften nicht enthalten. 

Gebühr nach Tarif-St. 4 

6 Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen jeglicher Art 
6.1 Reihengräber 

stehende Grabmale (15 Jahre) 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
stehende Grabmale (20 Jahre) 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale 
(ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
39,- 

 
44,- 

 
24,- 

6.2 Wahlgräber 
stehende Grabmale (incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale  (ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
54,- 
24,- 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr € 

6.3 Genehmigungen von Einfassungen im alten Teil des Stadt-
friedhofes 

24,- 

7 Sonstige Gebühren 
7.1 Umschreibung des Nutzungsrechts 24,- 
7.2 Genehmigung zum Befahren der Friedhöfe mit Privat - PKW 24,- 
7.3 Benutzung der Leichenzelle  86,- 

7.4 Benutzung und Ausschmückung der Trauerhalle 167,- 
7.5 Abräumen Wahlgrabstelle  
 - 1. Stelle 306,- 
 - jede weitere Stelle 172,- 
 - Urnengräber  228,- 
7.6 Abräumen Grabhügel 160,- 
 - Urnengräber   53,- 
7.7 Sonderreinigung Leichenzelle 207,- 
   
8 Unterhaltung von Grabstellen  
8.1 Unterhaltung anonymer Begräbnisstätten  
8.1.1 Anonyme Reihengräber bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  

(15 Jahre Ruhezeit) 
316,- 

8.1.2 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

422,- 

8.1.3 Anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 130,- 
8.1.4 Sternenkinder (15 Jahre Ruhezeit) 127,- 

8.2 Unterhaltung bei Rückgabe des Nutzungsrechtes bis zum Ablauf der Ruhefrist € / Jahr.  
Die Jahresgebühr zu Ziffer 8.2.1, 8.2.2 und 8.2.3 kann bis zum Ablauf der Ruhefrist 
vom Nutzungsberechtigten abgelöst werden.  
Der Betrag ist jeweils für das gesamte Jahr zu zahlen. 

8.2.1 Wahlgrab - je Stelle  63,- 
8.2.2 Reihengrab  53,- 
8.2.3 Urnenreihengrab / Urnenwahlgrab  32,- 
8.3 Unterhaltung pflegefreier Grabstätten 
8.3.1 Pflegefreies Reihengrab 633,- 
8.3.2 Aschestreufeld 422,- 
8.3.3 Baumbestattungen (20 Jahre) 844,- 
8.3.4 Baumbestattungen (30 Jahre)                1.266,- 
8.3.5 Urnenwand (20 Jahre ) 949,- 
8.3.6 Urnenwand (30 Jahre)                1.424,- 
8.3.7 Urnenerdkammer (20 Jahre) 949,- 
8.3.8 Urnenerdkammer (30 Jahre)                1.424,- 
8.3.9 Begräbniswald (30 Jahre) 738,- 
9. Nicht im Gebührentarif aufgeführte Bestattungsleistungen 

werden entsprechend dem Aufwand (Stundendurchschnitts-
wert) berechnet. 

 

10. Eine darüber hinausgehende Gebührenerhebung nach 
Maßgabe der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hil-
den in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

 

 
§2 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 29. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die oben ge-
nannte Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
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mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

7. 10. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land-Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der §§ 3 und 20 Abs. 2 
Buchst. B und Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Ok-
tober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), jeweils in den zurzeit geltenden Fassungen, hat der Rat 
der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgenden 10. Nachtrag zur Hundesteuersatzung 
vom 17.11.1997 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 (Steuermaßstab und Steuersatz) Absatz 1 wird neu gefasst: 

(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder einer Hundehalterin oder von 
mehreren Personen gemeinsam 
a) nur ein Hund gehalten wird 120,00 € 
b) zwei Hunde gehalten werden 150,00 € je Hund 
c) drei oder mehr Hunde gehalten 162,00 € je Hund  
d) ein gefährlicher Hund oder ein Hund 
  bestimmter Rassen gehalten wird 960,00 € 
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde oder Hunde 
  bestimmter Rassen gehalten werden 1.200,00 € je Hund. 
 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der An-
zahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 ge-
währt wird, werden mitgezählt. 
 

2. § 8 (Sicherung und Überwachung der Steuer) Absatz 1 wird neu gefasst: 
(1) Der Hundehalter/Die Hundehalterin ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen 

nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihm/ihr durch Geburt von einer von ihm/ihr ge-
haltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei 
Monate alt geworden ist, bei der Stadt anzumelden. In den Fällen des § 1 Abs. 3 Satz 2 
muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum 
von zwei Monaten überschritten worden ist, und in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 1 inner-
halb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug folgenden Monats erfolgen. 

   Auf Verlangen sind Dokumente über den Beginn der Hundehaltung (z. B. Versicherungspo-
lice, Nachweis über den Erwerb bzw. die Anschaffung) vorzulegen. 

 
   Bei der Anmeldung sind Name und Anschrift des bisherigen Halters sowie tierbezogene 

Daten, insbesondere die Hunderasse mitzuteilen. Bei Mischlingen sind mindestens zwei 
Hunderassen anzugeben. Liegt eine Kreuzung mit einem gefährlichen Hund (§ 2 Abs.2) 
vor, ist auf jeden Fall diese Hundegruppe anzugeben. Der Wechsel einer Hunderasse ist 
dem Steueramt der Stadt innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. 
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3.  § 8 (Sicherung und Überwachung der Steuer) Absatz 3 wird neu gefasst: 

(3) Die Stadt übersendet mit dem Steuerbescheid oder mit der Bescheinigung über die Steuer-
befreiung für jeden Hund eine Hundesteuermarke. Der Hundehalter/die Hundehalterin darf 
Hunde außerhalb seiner /ihrer Wohnung oder seines/ihres umfriedeten Grundbesitzes - mit  

   Ausnahme von Jagdhunden während der Jagdausübung - nur mit der sichtbar befestigten 
gültigen Steuermarke umherlaufen lassen. Der Hundehalter/die Hundehalterin ist verpflich-
tet, den Beauftragten der Stadt die gültige Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen. Bis zur 
Übersendung einer neuen Steuermarke ist die bisherige Steuermarke zu befestigen oder 
vorzuzeigen. Andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen, dürfen dem Hund 
nicht angelegt werden. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter/der 
Hundehalterin auf Antrag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten gemäß Verwal-
tungsgebührensatzung ausgehändigt. 

 
4.  § 8 (Sicherung und Überwachung der Steuer) Absatz 5 wird neu gefasst: 

(5) Die Stadt Hilden kann Hundebestandsaufnahmen durchführen oder durchführen lassen. 
Hierbei sind die Grundstückseigentümer/innen, Wohnungseigentümer/innen und Woh-
nungsgeber/innen sowie deren Stellvertreter/innen zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der 
ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen 
verpflichtet (§12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in Verbindung mit § 93 AO). Durch das Ausfüllen 
der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1 
und 2 nicht berührt. Entsprechendes gilt für mündliche Befragungen bei Hundebestands-
aufnahmen. 

 
5. § 9 (Ordnungswidrigkeiten) wird neu gefasst: 

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), in der zum Zeitpunkt 
des Erlasses dieser Satzung gültigen Fassung, handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 
1. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen 

für eine Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
2. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht recht-

zeitig anmeldet und / oder die Daten zum Vorbesitzer und zum Hund, wie z. B. die Rasse 
bzw. Mischung nicht oder falsch angibt bzw. den Wechsel der Hunderasse nicht oder nicht 
rechtzeitig angibt,  

3. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht fristge-
mäß abmeldet und die Daten zum neuen Besitzer nicht oder falsch angibt, 

4. als Hundehalter oder Hundehalterin entgegen § 8 Abs. 3 einen Hund außerhalb seiner/ihrer 
Wohnung oder seines/ihres umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte gültige 
Steuermarke umherlaufen lässt, die Steuermarke auf Verlangen des/der Beauftragten der 
Stadt nicht vorzeigt oder dem Hund andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich se-
hen, anlegt, 

5. als Hundehalter/Hundehalterin, Grundstückseigentümer/Grundstückseigentümerin, Haushal-
tungsvorstand oder deren Stellvertreter/Stellvertreterin entgegen § 8 Abs. 4 nicht wahrheits-
gemäß Auskunft erteilt, 

6. Grundstückseigentümer/innen, Wohnungseigentümer/innen und Wohnungsgeber/innen so-
wie deren Stellvertreter/innen entgegen § 8 Abs. 5 die vom Steueramt übersandten Nachwei-
sungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht fristgemäß ausfüllt. 

 
§ 2 

Dieser 10. Nachtrag zur Vergnügungssteuersatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Hilden, 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende 10. Nachtrag vom 15.12.2021 zur Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 
17.11.1997 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann gegen die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli-
che Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

8. 2. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilden vom 
18.12.2014 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen Fassung - 
und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell gültigen Fassung - 
hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgenden 2. Nachtrag zur Vergnügungs-
steuersatzung vom 18.12.2014, zuletzt geändert durch 1. Nachtrag vom 15.12.2016, beschlossen: 

 
§ 1 

 
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilden vom 18.12.2014 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 (Steuerschuldner) wird neu gefasst: 
 

(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des    § 
1 Nr. 6 ist der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. 

 
(2) Neben dem Steuerschuldner nach Absatz 1 ist auch derjenige Steuerschuldner, dem auf-

grund ordnungsbehördlicher Vorschriften die Erlaubnis zum Betrieb zur Ausübung des in § 1 
geregelten Steuergegenstandes erteilt wurde. 

 
(3) Steuerschuldner ist darüber hinaus der Eigentümer, Vermieter, Besitzer oder sonstige Inha-

ber der Räume oder der Grundstücke, in denen oder auf denen die Veranstaltung nach § 1 
stattfindet, sofern er an den Einnahmen oder dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

 
  (4) Mehrere Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner im Sinne der Abgabenordnung. 
 
 
2.  § 4 Absatz 1 (Nach dem Spieleinsatz bzw. der Anzahl der Apparate) wird neu gefasst: 
  

(1) Die Steuer für das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnli-
chen Apparaten mit Gewinnmöglichkeit bemisst sich nach dem Spieleinsatz, bei Apparaten 
ohne Gewinnmöglichkeit nach deren Anzahl. Spieleinsatz ist die nach § 13 Abs. 1 Nr. 9 der 
Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (Spielverordnung – 
SpielV) mit jeder Auslesung eines Geldspielgerätes durch eine Kontrolleinrichtung zu doku-
mentierende Summe der Einsätze. 
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3. § 4 Absatz 5 (Nach dem Spieleinsatz bzw. der Anzahl der Apparate) wird neu gefasst: 
 

(5) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung 
 
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a)  
 a) je Apparat mit Gewinnmöglichkeit   6,5 v.H. des Spieleinsatzes 
 b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit    70,00 € 
 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b)  
 a) je Apparat mit Gewinnmöglichkeit   6,5 v.H. des Spieleinsatzes 
 b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit     45,00 € 
 
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten  
 (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder 

Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder 
pornographische und die Würde des Menschen ver- 

 letzende Praktiken zum Gegenstand haben    1.200,00 € 
 
 

4. § 12 (Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften) wird neu gefasst: 
 

(1) Die Beauftragten der Stadt Hilden sind berechtigt, Grundstücke, Räume und ähnliche Ein-
richtungen während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten zu betreten. Auf § 12 KAG i. 
V. m. den §§ 98 und 99 Abgabenordnung wird verwiesen. 

 
(2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Hilden zur Feststellung von 

Steuertatbeständen oder zur Nachprüfung der Besteuerung unentgeltlichen Zugang zu den 
genutzten Räumlichkeiten, auch während der Veranstaltung, zu gewähren.  

 
(3) Der Steuerschuldner und die von ihm betrauten Personen haben auf Verlangen den Beauf-

tragten der Stadt Hilden Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftsunterlagen, Druckprotokolle, 
elektronische Aufzeichnungen und andere Unterlagen in der Betriebsstätte bzw. den Ge-
schäftsräumen in der Stadt Hilden unverzüglich und vollständig vorzulegen und - in der Regel 
nach vorheriger Absprache - in deren Gegenwart aktuelle Druckprotokolle zu erstellen. Es 
sind die zum Verständnis der Aufzeichnungen erforderlichen Erläuterungen zu geben.  Sind 
der Steuerschuldner oder die von ihm betrauten Personen nicht in der Lage, Auskünfte zu 
erteilen, oder sind die Auskünfte zur Klärung des Sachverhaltes unzureichend oder verspre-
chen Auskünfte des Steuerschuldners bzw. der von ihm berauten Personen keinen Erfolg, 
so kann die Stadt Hilden, Amt für Finanzservice (Sachgebiet Steuern und Abgaben), auch 
andere, z. B. Betriebsangehörige, um Auskunft ersuchen. 

 Auf die Bestimmungen der § 12 KAG i. V. m. §§ 90 und 93 Abgabenordnung wird verwiesen. 
 
(4) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorge-

hen, entsprechend den Bestimmungen des § 12 KAG NRW i. V. m. § 147 Abgabenordnung 
aufzubewahren. 

 
 
5.  § 13 (Ordnungswidrigkeiten) wird neu eingefügt: 
 

7.  § 12 Abs. 2: Zutrittsgewährung 
8. § 12 Abs. 3: Erstellung und Vorlage von Unterlagen 

 
 

§ 2 
 
Dieser 2. Nachtrag zur Vergnügungssteuersatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
 
Hilden, 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
Der vorstehende 2. Nachtrag vom 15.12.2021 zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilden vom 
18.12.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann gegen die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli-
che Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

9. Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Hilden (Wettbürosteuersatzung) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen Fassung - 
und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell gültigen Fassung - 
hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung vom 14.12.2021 folgende Wettbürosteuersatzung be-
schlossen: 
 
 
§ 1  Steuergegenstand 
 
(1) Die Stadt Hilden erhebt eine Wettbürosteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den Vorschriften die-

ser Satzung. 
 
(2)   Der Besteuerung unterliegen im Gebiet der Stadt Hilden das Vermitteln oder Veranstalten von 

Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbüros), die neben der Annahme von Wettscheinen 
(auch an Terminals, Wettautomaten oder ähnlichen Wettvorrichtungen) auch das Mitverfolgen der 
Wettereignisse ermöglichen (Wettbüros). 

 
(3)   Einrichtungen, in denen Wettscheine lediglich abgegeben werden und kein weiterer Service ange-

boten wird, werden nicht besteuert. 
 
(4)   Die Besteuerung erfolgt ohne Rücksicht darauf, ob der Wettveranstalter oder der Wettvermittler die 

vorgeschriebenen Konzessionen und/oder Genehmigungen beantragt und erhalten hat. Ebenso ist 
es für die Besteuerung irrelevant, ob das Totalisator-Unternehmen erlaubt oder der Buchmacher 
zugelassen ist. 

 
 
§ 2  Steuerschuldner 
 
(1)  Steuerschuldner ist der Wettvermittler oder der Wettveranstalter. Wettvermittler ist, wer den Ab-

schluss von Wetten, insbesondere über einen aufgestellten Totalisator oder durch Vermittlung an 
einen Buchmacher, in Räumlichkeiten gemäß § 1 ermöglicht. Wettveranstalter ist, wer den Ab-
schluss von Wetten in eigener Verantwortlichkeit in Räumlichkeiten gemäß § 1 ermöglicht. 

 
(2)  Neben dem Steuerschuldner nach Absatz 1 ist auch derjenige Steuerschuldner, dem aufgrund 

ordnungsbehördlicher Vorschriften die Erlaubnis zur Ausübung des in § 1 geregelten Steuergegen-
standes erteilt wurde. 
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(3)  Steuerschuldner ist darüber hinaus der Eigentümer, Vermieter, Besitzer oder sonstige Inhaber der 

Räume oder der Grundstücke, in denen oder auf denen die Veranstaltung nach § 1 stattfindet, so-
fern er an den Einnahmen oder dem Ertrag aus der Veranstaltung beteiligt ist. 

 
(4)  Die Steuerschuldnerschaft besteht auch, wenn ausschließlich Mitglieder bestimmter Vereine zum 

Wetten zugelassen werden. 
 
(5)  Mehrere Steuerschuldner haften als Gesamtschuldner im Sinne der Abgabenordnung (AO). 
 
 
§ 3  Bemessungsgrundlage 
 
Grundlage für die Bemessung der Steuer sind die für eine Wette vom Wettkunden aufgewendeten Be-
träge (Bruttowetteinsatz). Hierzu zählen insbesondere die Wetteinsätze auf Basis des Nennwerts des 
Wettscheins sowie zusätzliche Entgelte, die beim Wettkunden erhoben werden. 
 
 
§ 4  Steuersatz 
 
Die Steuer beträgt je angefangenen Kalendermonat 3 vom Hundert der für den Abschluss der Wetten 
aufgewendeten Beträge im Sinne des § 3. 
 
 
§ 5  Entstehung und Ende des Steueranspruchs / der Steuerpflicht 
 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit der Inbetriebnahme des Wettbüros und endet mit dem Datum der 

Schließung des Wettbüros. Der Wegfall der Mitverfolgbarkeit kommt einer Schließung gleich. 
 

(2) Der Steueranspruch entsteht mit der Entgegennahme des Wetteinsatzes.  
 
(3) Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe mit Nachfolge (Betreiberwechsel) 

obliegt die Steuerpflicht bis zum Tag der Abmeldung dem bisherigen Betreiber des Wettbüros. 
 
(3)  Bei Einstellung des Geschäftsbetriebes durch Geschäftsaufgabe ohne Nachfolge (Schließung) fällt 

die Steuer für den angefangenen Kalendermonat der Schließung beim bisherigen Betreiber an. 
 

 
§ 6  Anzeige- / Mitteilungspflichten 
 
(1)  Wer ein Wettbüro im Sinne des § 1 eröffnet und in Betrieb nimmt, hat dies unter Vorlage der ge-

setzlich vorgeschriebenen Genehmigungen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Ta-
gen nach Inbetriebnahme, dem für die Festsetzung dieser Steuer zuständigen Amt für Finanzser-
vice (Sachgebiet Steuern und Abgaben), auf amtlichem Vordruck durch Anmeldung anzuzeigen. 

 
Die Anmeldungen müssen folgende Angaben enthalten: 
 
1. Name und Anschrift des / der Betreibers / Betreiberin  
2. Ort und Zeitpunkt der Eröffnung des Wettbüros  
3. Angaben über die Art der Wettangebote und den Wettveranstalter 
4. eine Auflistung aller eingesetzten Wettterminals mit der jeweiligen Gerätenummer  
5. Angaben über die in § 2 Absatz 3 genannten Personen sofern diese an den Einnahmen beteiligt 

sind 
 

(2) Die Betreiber der bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehenden Wettbüros im Sinne von § 1 
haben dem für die Festsetzung dieser Steuer zuständigen Amt für Finanzservice (Sachgebiet 
Steuern und Abgaben) die Angaben gemäß Absatz 1 innerhalb von einem Monat nach Inkrafttre-
ten dieser Satzung durch Anmeldung vorzunehmen. 

 
(3) Jede Änderung des Geschäftsbetriebes, die sich auf die Höhe der Steuer oder die sachliche oder 

persönliche Steuerpflicht auswirken kann (z. B. Schließung, Betreiberwechsel, Änderung der ge-
nutzten Räumlichkeit oder des Wettangebotes sowie des Wettveranstalters), ist innerhalb von 14 
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Tagen ab Eintritt der Änderung dem für die Festsetzung dieser Steuer zuständigen Amt für Finanz-
service (Sachgebiet Steuern und Abgaben) schriftlich mitzuteilen. Bei einer verspäteten Anzeige 
der Änderung wird der Kalendertag der Vorsprache an Amtsstelle oder des Posteinganges der Mit-
teilung zu Grunde gelegt. 

 
 
§ 7  Steuermeldung und Steuerfestsetzung 
 
(1)  Die Steuer wird in der Regel für den Kalendermonat (Erhebungszeitraum) durch schriftlichen Be-

scheid festgesetzt. 
 
(2)  Der Steuerschuldner nach § 2 hat die für die Festsetzung der Steuer erforderlichen Angaben, ins-

besondere die Summe der im Sinne der §§ 3 und 4 für den Abschluss der Wetten aufgewendeten 
Beträge (Bruttowetteinsatz), bis zum 15. Tag des auf den zu besteuernden Monat folgenden Mo-
nats an das für die Festsetzung dieser Steuer zuständige Amt für Finanzservice (Sachgebiet Steu-
ern und Abgaben) schriftlich zu übermitteln (Steuermeldung). Die Steuermeldung hat unter Ver-
wendung des amtlichen Formulars zu erfolgen. 

 
(3)  Der Steuermeldung nach Absatz 2 sind die Belege über die Abrechnung zwischen dem Wettver-

mittler und dem Wettveranstalter für den zu versteuernden Zeitraum beizufügen. Wettveranstalter 
haben für den entsprechenden Zeitraum die für den Abschluss von Wetten entgegengenommenen 
Beträge mitzuteilen und durch geeignete Unterlagen, z. B. Umsatzlisten oder Ähnliches, nachzu-
weisen. 

 
(4)  Die Stadt Hilden, Amt für Finanzservice (Sachgebiet Steuern und Abgaben), kann unter Vorbehalt 

des jederzeitigen Widerrufs und nur in besonderen Fällen zulassen, dass der Steuerschuldner die 
Übermittlung nach Absatz 2 (Steuermeldung) abweichend abgibt und auf die Beifügung der Ab-
rechnung zwischen dem Wettvermittler und dem Wettveranstalter sowie auf die Übermittlung der 
geeigneten Unterlagen des Wettveranstalters über die für den Wettabschluss entgegengenomme-
nen Beträge nach Absatz 3 verzichten. 

 
 
§ 8  Steuerschätzung, Verspätungszuschlag, Sicherheitsleistung 
 
(1)  Verstößt der Steuerschuldner gegen eine Bestimmung dieser Satzung und sind infolgedessen die 

Besteuerungsgrundlagen nicht mit Sicherheit festzustellen, wird die Steuer gemäß § 12 KAG NRW 
i. V. m. § 162 AO geschätzt. 

 
(2)  Gibt der Steuerschuldner seine Steuermeldung nicht oder nicht fristgerecht ab, kommt die Erhe-

bung eines Verspätungszuschlags nach § 12 KAG NRW i. V. m. § 152 AO in Betracht. 
 
(3)  Die Stadt Hilden ist berechtigt, eine Sicherheitsleistung gemäß § 12 KAG NRW i. V. m.  

§ 241 AO bis zur Höhe der voraussichtlichen Steuerschuld zu verlangen. 
 
 
§ 9  Fälligkeit 
 
Die Steuer, eine Sicherheitsleistung sowie ein Verspätungszuschlag nach § 8 sind innerhalb von sie-
ben Tagen nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten. 
 
 
§ 10 Mitwirkungspflichten 
 
(5) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, den Beauftragten der Stadt Hilden zur Feststellung von Steu-

ertatbeständen oder zur Nachprüfung der Besteuerung unentgeltlichen Zugang zu den genutzten 
Räumlichkeiten sowie den genutzten Einrichtungen der elektronischen Datenverarbeitung zu ge-
währen. Auf die Bestimmungen des § 12 KAG NRW i. V. m. den §§ 98 und 99 AO wird verwiesen. 

 
(6) Der Steuerschuldner und die von ihm betrauten Personen haben auf Verlangen den Beauftragten 

der Stadt Hilden Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftsunterlagen, elektronische Aufzeichnungen 
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und andere Unterlagen in der Betriebsstätte bzw. den Geschäftsräumen in der Stadt Hilden unver-
züglich und vollständig vorzulegen sowie Auskünfte zu erteilen. Auf die Bestimmungen der §§ 90 
und 93 AO wird verwiesen. 

 
(7) Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Bemessungsgrundlagen hervorgehen, 

entsprechend dem Bestimmungen des § 147 AO aufzubewahren. 
 
 
§ 11 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
 
(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des KAG NRW handelt, wer vorsätzlich 

oder leichtfertig einer Verpflichtung nach § 6, § 7 oder § 10 dieser Satzung zuwiderhandelt.  
 
(2)  Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Vorschriften der §§ 17 

und 20 KAG NRW über Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden. 
 
 
§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 
Hilden, 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Hilden (Wettbürosteuer-
satzung) vom 15.12.2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Wettbürosteuer wird aufgrund zurzeit anhängiger Klagen beim Bundesverwaltungsgericht, die eine 
grundsätzliche Erhebung der Steuer in Abrede stellen, unter Anwendungsvorbehalt gestellt. Zudem ist 
nach dem ausstehenden Urteil erneut eine Wirtschaftlichkeitsüberprüfung der Verwaltung vor der An-
wendung unter Berücksichtigung des Urteils in Verbindung mit den Urteilen des Oberverwaltungsge-
richts Münster zur Abgrenzung Wettbüro und Wettannahmestelle vorzunehmen.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann gegen die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli-
che Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 15.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

10. 22. Nachtragssatzung vom 16.12.2021 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung der Hildener Wochenmärkte (Hildener Marktstandstarif) der Stadt Hilden vom 14.12.1990 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 und der §§ 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in denen zur Zeit gültigen Fassungen hat der 
Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende Nachtragssatzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Hildener Wochenmärkte (Hilde-
ner Marktstandstarif) vom 14.12.1990 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Als Gebühr wird ein Marktstandsgeld in Höhe von 3,30 € für jeden angefangenen Meter der Länge der 
zugewiesenen Standfläche und für jeden Markttag erhoben. 
 
§ 2 
 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 22. Nachtragssatzung vom 16.12.2021 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Hildener Wochenmärkte (Hildener Marktstandstarif) wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Hilden, den 16.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

11. 3. Nachtragssatzung vom 16.12.2021 zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernut-
zungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Hilden - Sondernutzungssatzung - vom 26.11.2009 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW), der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NW), dem § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FstrG) und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), jeweils in den zur Zeit gültigen 
Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgende 3. Nachtragssat-
zung zur Sondernutzungssatzung vom 26.11.2009 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Sondernutzungssatzung wird die nachfolgende Anlage (Gebührentarif zu § 12 der Sondernut-
zungssatzung) beigefügt. Diese ersetzt die zum 01.01.2016 in Kraft getretene Anlage.   
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Anlage: Gebührentarif zu § 12 der Sondernutzungssatzung 
 

Tarif Nr Art d. Sondernutzung Gebühr 

in € 

Mindest-
gebühr 

1 Gerüste, Baubuden, Bau- und Arbeitswagen, Baumaschinen und Ge-
räte, Baustofflagerungen, Bauumzäunungen, Montagewagen, Ab-
sperrungen o. ä. 
je angefangener qm beanspruchter Fläche und je angefangener Mo-
nat 

 
 

 

24 Stunden gebührenfrei 

1. bis 6. Monat der Baumaßnahme 5,00 50,00 

7. Monat bis Ende Baumaßnahme 7,00 -- 

2 Container 
ohne Ortsbesichtigung 24 Stunden frei 
Aufstelldauer über 24 Stunden oder mit Ortsbesichtigung je angefan-
gener Woche 

 
 
 

32,00 

 
 
 

-- 

3 Tische und Sitzgelegenheiten, welche zu gewerblichen Zwecken (Au-
ßenterassen u. ä.) aufgestellt werden, je angefangener qm bean-
spruchter Fläche je angefangener Monat 

 
 

4,30 

 
 

43,00 

4 Verkaufseinrichtungen, Warenautomaten, Verkaufsstände, Waren-
auslagen o. ä. 

  

a) bei nur vorübergehender oder gelegentlicher Beanspruchung 
je angefangener qm beanspruchter Fläche täglich 

 
1,10 

 
-- 

b) bei Dauerbeanspruchung je angefangener qm beanspruchter 
Fläche je angefangener Monat 

 
11,00 

 
-- 

c)    Weihnachtsbaumverkauf 
       je angefangenem qm beanspruchter Fläche 
 

 
1,10 

 
53,50 

d) Mobile Verkaufswagen (z.B. Eisverkäufer)  
 - bei nur vorübergehender oder gelegentlicher Beanspruchung 
  je angefangenem qm und Tag 
 - bei Dauerbeanspruchung je angefangenem qm und 
  angefangenem Monat 

 
 

0,80 
 

8,00 

 
 

-- 
 

-- 

5 Gewerbliche Hinweisschilder als Dauereinrichtung 
je Schild je angefangener Monat 

 
21,50 

 
-- 

6 Nachbarschafts- und Straßenfeste pauschal je Tag 21,50 -- 

7 a) Plakataktionen je Plakattafel/ständer und Tag   

für gewerbliche Veranstaltungen 1,00 35,00 

b) Aufhängen von Bannern für gewerbliche Veranstaltungen je Ban-
ner und Tag 

3,50 -- 

für Veranstaltungen, die politischen, religiösen, kulturellen, gemein-
nützigen oder karitativen Zwecken dienen 

 
gebührenfrei 

8 Schützen- und Volksfeste, sowie vergleichbare Veranstaltungen   

Im Innenstadtbereich pauschal/Tag 85,00 -- 

Außerhalb des Innenstadtbereiches pauschal/Tag 70,00 -- 

9 Gewerbliche Veranstaltungen 
je angefangener qm täglich 

3,75 75,00 

Großveranstaltungen, pauschal/Tag 300,00 -- 

Großveranstaltungen außerhalb des Innenstadtbereiches 
pauschal/Tag 

 
200,00 

 
-- 

10 Befahren der Fußgängerbereiche   

a) Anwohner mit nachgewiesenem Einstellplatz oder Garage gebührenfrei 

b) Gewerbliche Anlieferungen (Jahresgenehmigung) je Fahrzeug 300,00  

11 Sonstige Inanspruchnahme öffentlicher Flächen, welche nicht in den 
Nr. 1 - 10 enthalten ist  
abhängig vom Verwaltungsaufwand 
pauschal je angefangener qm/Monat 

 
 

1,00 
 - 25,00 

 
 
 

50,00 
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§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 3. Nachtragssatzung vom 16.12.2021 zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Hilden - Sondernutzungssatzung - wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 16.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

12. 4. Nachtragssatzung vom 17.12.2021 zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hilden 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG), in der jeweils zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden in sei-
ner Sitzung am 14.12.2021 folgende 4. Nachtragssatzung zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt 
Hilden beschlossen: 
 
§ 1 
Der Gebührentarif zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hilden erhält folgende Fassung: 
 

Tarif-Nr. Gegenstand Gebühr 
in € 

1. Vervielfältigungen und Auszüge  
 a) Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A4 für jede Seite  
 für die ersten 10 Seiten jeweils 0,70 
 ab der 11. Seite 0,40 
 b) Bei größerem Format als DIN A4 für jede Seite 0,90 
 c) Farbkopien und -ausdrucke im Format A4 für jede Seite 1,20 
 d) Für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder 

Dateien wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand erhoben, der bei 
durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird. 
Die Gebühr beträgt je angefangene viertel Stunde 11,00 

2. Beglaubigungen und Zeugnisse  
 a) Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen 3,00 
 b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablichtungen, Zeich-

nungen, Plänen 
je Seite 

 
 
 

 bis zu fünf Seiten je Seite 4,00 
 für jede weitere Seite zzgl. 1,00 

3. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen 
und Bescheinigungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Ge-
bührenfreiheit vorgeschrieben ist 
je angefangene halbe Stunde 

 
 
 

25,00 
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4. Erteilung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligun-
gen (einschl. Zweitausfertigungen), Freigabeerklärungen und sons-
tige Erklärungen für das Grundbuch 
je angefangene halbe Stunde 

 
 
 

 a) Bescheinigung zum Nichtbestehen/zur Nichtausübung eines Vor-
kaufsrechts nach § 28 Abs. 1 Satz 3 Baugesetzbuch) 

50,00 

 b) Erteilung von sonstigen Erklärungen für das Grundbuchamt 25,00 
5. Erteilung der Genehmigung nach der Verordnung über das Verbot 

der Zweckentfremdung von Wohnraum  

 a) Erteilung im privaten Interesse je Wohnung 100,00 
 b) Erteilung im öffentlichen Interesse je Wohnung 40,00 

6. Einfache Bescheinigung über das Weiterbestehen eines Gewerbes 10,00 
7. Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheiden, Bescheinigun-

gen etc., 
soweit nicht eine andere Gebühr vorgeschrieben ist. 
Die Gebühr wird nur erhoben, wenn eine Übersendung in Papierform er-
folgt. 

3,00 

8. Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Hundesteuer-
marken 

7,50 

9. Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene Müllplaketten 5,00 
10. Feststellung aus Konten und Akten 

Sofern hierfür händisch Auszüge durch Abschriften, Kopien oder ähnli-
ches angefertigt werden müssen 
je angefangene halbe Stunde 

 
 
 

25,00 
11 Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung 

Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonsti-
gen Anlagen ausgeführt werden 
je angefangene halbe Stunde 

 
 
 

25,00 
12. Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, Aus-

züge, technische Arbeiten, und zwar für:  

 a) Büroarbeiten je angefangene halbe Stunde 25,00 
 b) Außenarbeiten je angefangene halbe Stunde 25,00 
 c) Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung von Geräten 

je angefangene halbe Stunde 
 

20,00 

13. Allgemeine Bauberatung  
 a) unter 30 Minuten  gebührenfrei 
 c) ab 30 Minuten je angefangene halbe Stunde 25,00 

14. Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentlichen Ausschrei-
bungen 

 

 a) je DIN-A4-Kopie 0,70 
 b) für Plots - Gebühren gemäß Tarif-Nr. 15 a) bis e)  
 Der sich ergebende Betrag wird auf volle Euro gerundet.  
 Bei postalischer Versendung zuzüglich Portokosten.  

15. Plots und Scans von technischen Plänen  
 Plots  
 a) DIN A4 8,50 
 b) DIN A3 10,00 
 c) DIN A2 12,00 
 d) DIN A1 14,00 
 e) DIN A0 16,00 
   
 Scans  
 je Blatt (Farbe oder s/w)  
 bis DIN A3 2,50 
 DIN A2 bis DIN A0 5,00 

16. Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus Archivgut, Über-
tragungen in moderne Schrift und Übersetzungen 
je angefangene halbe Stunde 

 
 

25,00 
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17. Amtsblatt der Stadt Hilden  
 im Abonnement (12 Monate) - zuzüglich Versandkosten 20,00 

18. Bereitstellung von Dateien per Email oder Datenträger 
je 10 Minuten 

 
8,00 

19. Vergabe von Hausnummern außerhalb eines Baugenehmigungs-
verfahrens 40,00 

20. Auszug aus dem Höhenverzeichnis 12,00 
21. Gestattungen im Straßenraum/Grünanlagen Gebühr für die Bear-

beitung und Ausfertigung eines Vertrages 
je angefangener 30 Minuten Arbeitszeit eines an der Bearbeitung betei-
ligten Sachbearbeiters 
 

Mindestgebühr: 

 
 
 

25,00 
 

50,00 

22. Telekommunikationsgesetz 
Gebühr für Bearbeitung und Ausfertigung einer Zustimmungserklä-
rung bzw. eines Vertrages 
je angefangener 30 Minuten Arbeitszeit eines an der Bearbeitung betei-
ligten Sachbearbeiters 
 

Mindestgebühr: 

 
 
 
 

25,00 
 

50,00 
23. Bearbeitung von Erschließungs- und anderen städtebaulichen Ver-

trägen sowie von Durchführungsverträgen zu einem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan 
 
- für die ersten 150.000 € der Baukosten sämtlicher öffentliche Erschlie-

ßungsanlagen des Vertragsgebietes 
 
- für die weiteren 600.000 € 
 
 
- für den 750.000 € übersteigenden Teil 

 
 
 
 

5 % der 
Baukosten 

 
3% der 

Baukosten 
 

1% der 
Baukosten 

 
 
§ 2 
Diese 4. Nachtragsatzung zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hilden tritt zum 01.01.2022 in 
Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Nachtragssatzung vom 17.12.2021 zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hil-
den vom 18.10.2001 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o. g. Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 17.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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13. Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 53 der Stadt Hilden für den Bereich 
Gerhart-Hauptmann-Hof 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 folgende Satzung über die Verlänge-
rung der Veränderungssperre beschlossen:  
 
Zur Sicherung der Planung wird die Veränderungssperre Nr. 53 gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) m.W.v. 15.09.2021, in Verbindung mit den §§ 7 
und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW 1994 
S. 666), um ein Jahr verlängert. 
 
§ 1 
 
(1) Von der Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 53 ist folgender Planbereich betroffen: 
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Süd zwischen St.-Konrad-Allee und Richrather Straße. Es wird 
begrenzt durch die westliche Straßenbegrenzung der St.-Konrad-Allee, die Süd und Westgrenze des 
Flurstücks 1200, die Nord- und Westgrenze des Flurstücks 794, die Westgrenze der Flurstücke 949, 
131, 503, 504, 133, 134, die Südgrenze der Flurstücke 134, 751, 140 und 335, alle in Flur 62 der Ge-
markung Hilden. 
 
(2) Ein Übersichtsplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, Amt 
für Planung und Vermessung, in Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439 aus.  
Im Übersichtsplan ist der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre mit einer Plangebiets-
grenze gekennzeichnet. 
 
 
§ 2 
 
Die Geltungsdauer der Veränderungssperre Nr. 53 wird um ein Jahr verlängert. Die Satzung tritt mit 
der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 264 gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB, spätestens jedoch 1 Jahr nach der Bekanntmachung dieser Verlängerung der Veränderungs-
sperre außer Kraft. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) über die frist-

gemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche bei mehr als vierjähriger Dauer der 
Veränderungssperre wird hingewiesen.  

 
2. Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustan-

dekommen der vorstehenden Satzung ist gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Hil-
den geltend gemacht und dabei der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, dargelegt wor-
den ist. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW gegen die vorstehende Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,  
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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4. Ein Lageplan, aus dem das Gebiet der Veränderungssperre hervorgeht, liegt während der Dienst-

stunden im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt in Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439 öf-
fentlich aus. 

 
5. Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
Hilden, den 21.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die 
Verlängerung der Veränderungssperre 
Nr. 53 der Stadt Hilden wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hilden, den 21.12.2021 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH 
 

14. Jahresabschluss 2020 
 

Die Gesellschafterversammlung der Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH hat am 31.05.2021 
den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme i. H. v. 15.646.997,39 € und einem Jah-
resüberschuss i. H. v. 134.703,38 € festgestellt. Der Jahresüberschuss 2020 wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. 
 
Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprüfer, 
Herr Döbbel, von der Securia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat am 18. März 2021 folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden, - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Senioren-
dienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 
geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-

pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 so-
wie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und 
 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Entsprechend § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
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Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen 
ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli-
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können. 

 
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
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jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-
zugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 
 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-

entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
 
 
Gemäß § 108 Abs. 3 Ziffer 1c der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen Jahres-
abschluss und Lagebericht 2020 im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 329, 
bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme bereit. 
 
Hilden, den 16.12.2021 
Beate Linz-Eßer 
Geschäftsführerin 
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Bekanntmachung der Stadtwerke Hilden GmbH 
 

15. Preisblatt Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie und Erdgas für Neukunden ab 
01.01.2022 
 
Strompreise für Neukunden ab 01.01.2022 
Das Entgelt der Grund- und Ersatzversorgung für die Lieferung elektrischer Energie an Haushaltskun-
den und Nicht Haushaltskunden in der Niederspannung setzt sich zusammen aus: 

 Arbeitspreis je Kilowattstunde(kWh) und 
 Grundpreis 

Der Grundpreis wir unabhängig vom Verbrauch berechnet und jeweils für ein Jahr angegeben. 
 
hildenStrom klassik Netto  Brutto  
Arbeitspreis 36,97 Cent/kWh 43,99 Cent/kWh 
Grundpreis 79,83 Eur/Jahr 95,00 Eur/Jahr 

 
Der Netto-Arbeitspreis in Cent/kWh enthält 

 die Stromsteuer (2,05 Cent/kWh), 
 die Belastungen aus dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien  

(3,723 Cent/kWh), 
 die Belastungen aus dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung (0,378 Cent/kWh), 
 die Umlage nach § 19 Absatz 2 Stromnetzentgeltverordnung (0,437 Cent/kWh),  
 die Offshore-Haftungsumlage (0,419 cent/kWh), 
 die Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbare Lasten (0,003 Cent/kWh), 
 die Konzessionsabgabe (1,59 Cent/kWh) und  
 die regulierten Netznutzungsentgelte im Netzgebiet Hilden. 

 
Erdgaspreise für Neukunden ab 01.01.2022  
Das Entgelt der Grund- und Ersatzversorgung für die Lieferung von Erdgas an Haushaltskunden und 
Nicht Haushaltskunden im Niederdruck (nicht leistungsgemessen) setzt sich zusammen aus: 

 Arbeitspreis je Kilowattstunde(kWh) und 
 Grundpreis 

Der Grundpreis wir unabhängig vom Verbrauch berechnet und jeweils für ein Jahr angegeben. 
 
hildenGas klassik Netto  Brutto  
Arbeitspreis 16,39 Cent/kWh 19,50 Cent/kWh 
Grundpreis 96,64 Eur/Jahr 115,00 Eur/Jahr 

 
Der Netto-Arbeitspreis in Cent/kWh enthält 

 die Erdgassteuer (0,55 Cent/kWh), 
 die CO2-Abgabe (0,55 Cent/kWh), 
 die Konzessionsabgabe (0,27 Cent/kWh) und  
 die regulierten Netznutzungsentgelte im Netzgebiet Hilden. 

 
 
Hilden, den 21.12.2021 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 
 
 
 


